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Antrag nach dem HmbTG vom 01.03.2021 

Sehr geehrter Herr 

wir kommen zurück auf Ihren Antrag nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) 

vom 01.03.2021. Sie bitten um Zusendung von Informationen zu folgender Frage: 

„Zur Verwaltungsvereinfachung wird in Hamburg die Gebührenpflicht der Stadt- 

reinigung für bewohntes Haus- oder Wohnungseigentum der natürlichen Person 

des Eigentümers auferlegt. Bewohnen Mieter die Wohnung/das Haus scheint 

es sich um einen Vertrag zu Lasten Dritter zu handeln, denn die Mieter, nicht 

der Eigentümer, der zahlen muss, nehmen die Leistung in Anspruch. Zwar ist 

es dem Eigentümer möglich, die Kosten per Umlage auf die Mieter abzuwälzen, 

dies passiert aber nur in einem privatrechtlichen Mietvertrag, in dem die Kos- 

tenübernahme ausdrücklich vereinbart werden muss. Eine direkte rechtli- 

che/ertragsentsprechende Verbindung zwischen nutzender Person und Leis- 

tendem gibt es offensichtlich nicht. Diese besteht hingegen zwischen der natür- 

lichen Person des Eigentümers und der leistenden Stadtreinigung. Verträge zu 

Lasten Dritter sind im deutschen Rechtssystem nicht möglich. Der Bewohner ist 

ursächlich für die Müllbelastung zur Rechenschaft zu ziehen, zahlen soll jedoch 

verwaltungsrechtlich ein Anderer. In welcher Verordnung/ welchem Gesetz ist 

diese Ausnahme von der grundrechtlichen Vorgabe ’jeder kann nur für seine 

eigene Schuld zur Rechenschaft gezogen werden / Privatautonomie / GG Art 1 

i.V.m. Art 2 allgemeine Handlungsfreiheit" niedergelegt?“ 
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Zunächst einmal verweisen wir darauf, dass es sich bei der hoheitlichen Abfallentsorgung nicht 

um ein Vertragsverhältnis zwischen dem Eigentümer und der Stadtreinigung Hamburg oder aber 

dem Nutzer und der Stadtreinigung Hamburg handelt. Es handelt sich um ein öffentlich- 

rechtliches Benutzungsverhältnis. Das öffentlich-rechtliche Benutzungsverhältnis unterliegt dabei 

unter anderem den Vorschriften des HmbAbfG', der AbfBenVO? sowie den gebührenrechtlichen 

Vorschriften des GebG? sowie der AbfGebO%. 

Nach 8 7 AbfGebO kommen unterschiedliche Personen als Gebührenschuldner in Betracht. Wer 

als Gebührenschuldner ausgewählt wird, obliegt jedoch der Stadtreinigung Hamburg. Die Gebüh- 

renfestsetzung durch die Stadtreinigung Hamburg erfolgt nach $ 7 Absatz 1 Nr. 1 AbfGebO im 

Regelfall gegenüber den Eigentümern eines Grundstücks. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Unter 

anderem ist die Gebührenschuld, die gegenüber dem Eigentümer eines Grundstücks festgesetzt 

wird, besser gesichert. Fällt der Gebührenschuldner aus, kann die Stadtreinigung Hamburg zur 

Befriedigung der Forderung auch in das Grundstück vollstrecken. Ist ein Mieter oder Pächter der 

Gebührenschuldner, besteht diese Möglichkeit nicht. Auch ist der Mieter als Gebührenschuldner 

deshalb nicht geeignet, da es der Stadtreinigung Hamburg nicht zumutbar ist, bei allen Mietobjek- 

ten die Gebührenfestsetzung an die sich ständig ändernden Mietverhältnisse anzupassen. Auch 

ist die Gebührenfestsetzung stets von den Informationen der Eigentümer abhängig. Nur diese 

sind in der Lage, die Mieter gegenüber der Stadtreinigung Hamburg zu benennen. Im Gegensatz 

dazu kann die Stadtreinigung Hamburg die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück im Falle 

fehlender Informationen auch durch Einsicht in das Grundbuch feststellen. 

  

  

! Hamburgisches Abfallwirtschaftsgesetz vom 05.03.2005, in der Fassung vom 28.11.2017. 

2 Abfallbehälterbenutzungsverordnung vom 10.10.2017. 
® Gebührengesetz vom 05.03.1986, in der Fassung vom 03.12.2019. 
4 Gebührenordnung für die Abfallentsorgung mit Umleer- und Einwegbehältern sowie die Entsorgung von Sperrmüll 
vom 05.12.2000 in der Fassung vom 01.12.2020. 
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